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Vorbemerkung

Dieses Protokoll beruht auf meine persönlichen Aufzeichnungen und Einschätzungen. Sie sind daher auch nicht vollständig und stellen nur ein Konzept dar. Ich möchte alle Beteiligten bitten, dieses Protokoll zu ergänzen.

Es ist in absehbarer Zeit offensichtlich nicht zu erwarten, dass es eine Änderung der Leistungsbeurteilungsverordnung gibt. Daher müssen alle alternativen Formen in die bestehenden Bestimmungen eingepasst werden; das meiste davon geht sicherlich unter dem Titel Mitarbeit. Wenn wir viele LehrerInnen erreichen wollen, müssen die gesetzlichen Möglichkeiten geklärt und die Vorbehalte ausgeräumt werden. Ich sehe keinen Widerspruch zu unserer Arbeit, diese Fragen zu bearbeiten und zu dokumentieren. Es geht nicht darum diese Fragen für die wenigen KollegInnen zu klären, die mit Noteneinsprüchen konfrontiert werden, sondern für die vielen anderen eine vertrauensvolle Basis und damit Sicherheit zu bieten. Dann wird es auch leichter sein unsere KollegInnen zu überzeugen. Außerdem muss sich nicht gleich jede Anwendung alternativer Methoden in der Bürokratie eines Schulversuches verlieren.

Ein weiterer Aspekt, der für die Auseinandersetzung mit diesen Fragen spricht, ist das Aufzeigen von unzulässigen Methoden, die vielleicht auch zu einem Umdenken führen wird.

Zusammenfassung der Fragen

Schulversuche

Die LBVO wird durch entsprechende Definitionen in den Schulversuchen ausgeschaltet.

Gesetzlich vorgesehene Formen der LB

Es sind keine anderen Formen der LB zulässig, als die im §3 aufgezählt werden. Die Mitarbeit kann hier aber als sehr flexibel gesehen werden.

Für schriftliche Übungen gibt es Rahmenbedingungen, so dürfen sie nicht als versteckter Test behandelt werden. D.h. sie dürfen nicht mit einer Note beurteilt werden. Auch eine Punktezahl mit angegebenem Schlüssel ist nicht zulässig. (achtung: da wäre ich vorsichtiger: eine Punktezahl...ist vorsichtig in ein Gesamtbeurteilungskonzept einzubeziehen) Jedoch soll das Ergebnis in irgendeiner Form mitgeteilt werden – am besten verbal.

Beurteilungssysteme

Versteckte Formen der Benotung (+ ~ -) (oder gar fünfstufige Systemewürde ich weglassen, da wären dann auch einige sinnvolle verbale Systeme unzulässig die mit Noten überhaupt nichts zu tun haben) sind nicht zulässig.

Punktesysteme, die zur Auslegung führen könnten, dass die SchülerInnen mit 0 Punkten, also Nichtgenügend beginnen, sind zu vermeiden. Hier besteht aber die Möglichkeit durch eine positive Auslegung und Formulierung des Systems, diesen negativen Beigeschmack zu entfernen.

Wesentlich für ein Notensystem ist seine Transparenz!

Außerdem spricht gegen ein Punktesystem die Aussage, dass Leistungen, die im fortgeschrittenen Schuljahr erbracht werden, stärker zu gewichten sind (!?) Das kommt ganz darauf an. Mein punktesystem kann das!!! Ich bitte um Vorsichtige Formulierungen. Z.B. Ein Punktesystem müsste zudem so gestaltet sein, dass es die unterschiedliche Gewichtung später erbrachter Leistungen berücksichtigt.

Punktesysteme haben für die Benotung keine wirkliche Relevanz. (achtung: so einfach ist das nicht. Was folgt gefällt mir, der erste Satz ist gefährlich. Wie wär's mit: Weder Punktezahlen noch Schularbeitennoten haben für die Gesamtnote eindeutige Relevanz. Wesentlich ist letztendlich nur die Berücksichtigung der Notendefinition gemäß §14. Es müssen „...wesentliche Bereiche überwiegend...“ vom Schüler erbracht werden. Dieses „überwiegend“ muss in einem Notensystem genau definiert werden. Aus dieser Forderung heraus ergibt sich ein großer Vorteil von Lernzielkatalogen und lernzielorientierter Benotung.

HR Perko: Noten können nicht einfach ausgerechnet werden! 
Information der Eltern und SchülerInnen über das Beurteilungssystem

Schüler und Eltern sollen möglichst früh und klar über das Beurteilungssystem informiert werden.

Eine Bestätigung durch Unterschrift der Eltern ist nicht notwendig. Es genügt die Mitteilung z.B. an einem Elternabend.

Lernzielkataloge sollen mit den SchülerInnen besprochen werden.

Wertigkeit der Schularbeit

Es gibt keine Zahlen im Gesetz! D.h. die vielfach verwendete Gewichtung mit ½ der Note ist durch nichts gerechtfertigt. Wenn man sich auf die drei genannten Beurteilungsformen bezieht kann die Wertigkeit maximal 1/3 betragen. Da die Beurteilung vorwiegend aus der Mitarbeit zu gewinnen ist, muss die Mitarbeit mehr als ein Drittel wert sein, das drängt die Schularbeit in ihrer Wertigkeit unter 1/3.  

Für die Benotung zählt immer nur das Gesamtbild der Beurteilung. Eine einzelne Schularbeit kann hier keine wesentliche Entscheidung darstellen. Auch die Schularbeiten untereinander können unterschiedliches Gewicht haben.

§16 gibt Aspekte für die Beurteilung von Schularbeiten für die einzelnen Gegenstände an. Bei diesen Aufzählungen sieht man deutlich, dass hier teilweise veraltete Vorstellungen heute noch mitberücksichtigt werden sollten. Müssen bei jeder Schularbeit alle Aspekte vorkommen? (daran kann ich mich nicht erinnern. Könnters du vielleicht die Aspekte kurz nennen damit das klarer wird?)

Partnerschularbeit

Die herkömmliche Schularbeit wird dadurch charakterisiert, dass nicht der Weg, sondern nur das Endprodukt bewertet wird. D.h. die im neuen Lehrplan geforderte Einbeziehung dynamischer Fähigkeiten kann nicht im Rahmen einer normalen Schularbeit erfolgen.

Möglich: Gemeinschaftsarbeit ohne Benotung (§7) oder Schulversuch.

Gangbarer Weg: Die Anzahl der Schularbeiten auf ein Minimum reduzieren und diese Spezialformen in die normale Mitarbeit einbauen.

Einbeziehung dynamischer Fähigkeiten

Die Ausführung der Arbeiten (Stichwort Äußere Form) kann nur in den Gegenständen erfolgen, die im §13 aufgezählt sind (Das bedeutet einen Widerspruch zum neuen Lehrplan!) (ein gangbarer Ausweg ist nicht die äußere Form (also Schönheit) zu bewerten sondern die Übersichtlichkeit. Das geht ja wohl Hand in Hand und fällt nicht unter dieses Gesetz!

Ablauf einer Berufung

Im folgenden werden die wesentlichen Punkte, die für eine Berufung relevant sind, aufgezählt.

Jurist überprüft

· Begründung und Rechtzeitigkeit

· Vollständige Dokumentation (Vorhandensein aller Schularbeitenhefte)

· Einhaltung der formalen Bestimmungen bei Schularbeiten und Prüfungen

· Vertrauensverhältnis (Entwürdigende Aussagen seitens des Lehrers)

· Schwerpunktsetzung unter Anführung von Lehrplanzitaten

Sind diese Punkte nicht nachvollziehbar, so wird eine kommisionelle Prüfung vorgeschrieben.

Sind diese Punkte erfüllt, so wird der Akt an die LSI weitergegeben.

Landesschulinspektor überprüft

· Lehrplanübereinstimmung

· Zielformulierungen unter Berücksichtigung der Gewichtung

· Nachvollziehbarkeit der Note (Beurteilungssystem)

· Prüfungsprotokolle

· Gerechtigkeit (Wurden gleichgelagerte Fälle auch tatsächlich gleich behandelt?)

· Transparenz des Beurteilungssystems

· Das Beurteilungssystem soll für den Schüler ermutigend sein. Es muss die Möglichkeit bestehen, seine Fehler auszubessern.

Danke für deine Mühe.  Ich hoffe ich habe nicht zuviel herumgebastelt, aber ich bin halt ein geborener, eifrig korrigierender Sprachlehrer! Liebe grüsse, lis
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